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In dem Kommunique des Zentralkomitees der Sozia

listischen Einheitspartei Deutschlands vom 9. Juni 1953 
werden im unmittelbaren Anschluß an die Forderung 
der entschiedenen Verbesserung der Lebenshaltung der 
Bevölkerung Maßnahmen verlangt, die der Stärkung 
der Rechtssicherheit in der Deutschen Demokratischen 
Republik dienen.

1949 beschlossen, und das Oberste Gericht hat am 
28. Oktober 1953 eine Richtlinie über die Anwendung 
des Gesetzes zum Schutze des Volkseigentums und 
anderen gesellschaftlichen Eigentums vom 2. Oktober 
1952 und am 31. Oktober 1953 eine Richtlinie über die 
Anwendung des Gesetzes zum Schutze des innerdeut
schen Handels vom 21. April 1950 erlassen.

Um dieses Ziel auf dem Gebiete der Justiz durch 
eine wahrhaft demokratische, dem Volk verständliche 
und vom Willen der Arbeiter und Bauern getragene 
Rechtsprechung zu erreichen, gab der Ministerrat der 
Deutschen Demokratischen Republik am 11. Juni 1953 
den Auftrag, die Anwendung der Gesetze durch unsere 
Gerichte im weitesten Umfange zu überprüfen. Diese 
Überprüfung von zahlreichen Einzelverfahren ist im 
wesentlichen abgeschlossen. Darüber hinaus bleibt 
aber die in der Entschließung der 15. Tagung des 
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands gestellte Forderung zu erfüllen, die demo
kratische Gesetzlichkeit strikt einzuhalten, die Arbeit 
der Justiz, der Volkspolizei und anderer Exekutiv
organe des Staates in diesem Sinne zu verbessern, 
gegen die Feinde unserer Ordnung vorzugehen und die 
Interessen der Werktätigen in Schutz zu nehmen1).

Der neue Kurs verpflichtet also alle Organe des 
Staates, sowohl die normativen Akte der Gesetzgebung 
als auch die Maßnahmen der Exekutivorgane und 
die Entscheidungen der Gerichte grundsätzlich unter 
dem Gesichtspunkt der strikten Wahrung der 
demokratischen Gesetzlichkeit und des Schutzes der 
Interessen der Werktätigen zu untersuchen. Das be
deutet auf dem Gebiete des Strafrechts nicht nur, 
daß eine Reihe von Einzelurteilen der Vergangenheit, 
die den vom neuen Kurs bedingten Rechtsanschauungen 
nicht entsprachen, überprüft werden mußten, sondern 
daß auf den wichtigsten mit der wirtschaftlichen Struk
tur unseres Staates zusammenhängenden Gebieten des 
Strafrechts sowohl unsere Gesetze als auch die Methode 
ihrer Anwendung einer kritischen Betrachtung unter
worfen werden müssen, um die Arbeit der Justiz von 
Grund auf zu verbessern.

In diesem Sinne hat die Woche vom 26. bis 31. Okto
ber 1953 mehrere für die Entwicklung unserer Justiz 
bedeutungsvolle Ereignisse gebracht. Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik hat am 29. Ok
tober 1953 eine Verordnung zur Änderung der Wirt
schaftsstrafverordnung vom 23. September 1948 und eine 
Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die 
Bestrafung von Spekulationsverbrechen vom 22. Juni

b Der neue Kurs und; die Aufgaben der Partei, Dietz Verlag, 
Berlin 1953, S. 121.

Dabei ist festzustellen, daß für die Rechtsprechung 
unserer Gerichte die sachliche Bedeutung dieser Norma
tivakte unserer Regierung und der beiden vom Minister 
der Justiz beantragten Richtlinien des Obersten Ge
richts gleich groß ist. Die Änderungen der Wirtschafts
strafverordnung enthalten Zusätze und Einschränkun
gen der bisherigen gesetzlichen Regelung. Die Richt
linien des Obersten Gerichts, die ebenso wie ein Ge
setzesakt bindende Wirkung für alle Gerichte besitzen 
(§ 58 GVG), ändern das Gesetz zum Schutze des Volks
eigentums und das Gesetz zum Schutze des innerdeut
schen Handels nicht ab, sondern stellen die einheitliche 
Anwendung und Auslegung dieser Gesetze sicher. Alle 
vier Akte unserer höchsten Staatsorgane bieten unseren 
Gerichten in gleichem Maße eine wesentliche Grundlage 
für die Verbesserung ihrer Arbeit.

*

1. Die Verordnung zur Änderung der Wirtschafts
strafverordnung verwirklicht in Art. I das für unser 
demokratisches Strafrecht so wesentliche Prinzip der 
sorgfältigen Differenzierung der Bestrafung. Die bis
her in § 1 WStVO zwingend vorgeschriebene Vermö
genseinziehung mußte von den Gerichten bisher häufig 
auch in solchen Fällen ausgesprochen werden, wo zwar 
kein minderschwerer Fall nach Abs. 2 vorlag, aber 
doch die Gefährlichkeit der Tat für die Wirtschafts
planung und die Versorgung der Bevölkerung nicht so 
groß war, daß zur Sicherung für die Zukunft neben 
einer hohen Freiheitsstrafe noch die Einziehung des 
Vermögens des Täters erforderlich war. Den Gerichten 
wird es durch die Änderung des § 1 Abs. 1 ermöglicht, 
ebenso wie in den Fällen des § 13 Abs. 3 — unter 
Berücksichtigung der hierüber bestehenden Rechtspre
chung des Obersten Gerichts — sorgfältig zu prüfen, 
ob im Einzelfall die Voraussetzungen für die Ver
mögenseinziehung gegeben sind.

Der Forderung der strikten Wahrung der demokrati
schen Gesetzlichkeit auch auf dem Gebiete der Gesetz
gebung entspricht die Neufassung des § 9. Denn dieses 
Prinzip verlangt, daß Strafbestimmungen nur in Ge
stalt von Gesetzen der Volkskammer oder Verordnun
gen des Ministerrates erlassen werden. Nur diese höch
sten Staatsorgane sind befugt, materielles Strafrecht 
zu schaffen. Diese Änderung bringt zunächst auf einem 
Teilgebiet des Strafrechts -eine klare Abgrenzung der
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